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Schlussbemerkung

Die Gutachterkommission könn-
te ihre Aufgabe nicht ohne die zügi-
ge und bereitwillige Unterstützung
der Ärztinnen und Ärzte des Kam-
merbereichs erfüllen.Für deren Mit-
arbeit an der Klärung der an die
Kommission herangetragenen Be-
gutachtungsfälle bedanken sich die
Mitglieder der Gutachterkommissi-
on an dieser Stelle ein weiteres Mal
sehr herzlich.

gez.
Dr. jur. H.-D. Laum

Präsident des Oberlandesgerichts
a.D.

Vorsitzender 

gez.
Professor Dr. med. L. Beck

Geschäftsführendes
Kommissionsmitglied  

der Gutachterkommission für 
ärztliche Behandlungsfehler  

Berichtszeitraum letzter Berichts- Gesamtzahl
(01.10.2003 - zeitraum (seit 01.12.1975)
30.09.2004)  

I.
1. Zahl der Anträge 1.808 1.759 29.481
2. Zahl der Erledigungen 1.843 1.669 27.523
Davon
2.1 gutachtliche Bescheide 1.361 1.257 20.372

des geschäftsführenden 
Kommissionsmitglieds 

2.2 formelle Bescheide 190 149 2.634
des Vorsitzenden 
(z. B. Verfahrenshin-
dernisse)

2.3 sonstige Erledigungen 292 263 4.517
(Rücknahmen, 
Unzuständigkeit)

3. noch zu erledigende Anträge 1.958 1.993   
von 2.1 Zahl der festge-
stellten Behandlungsfehler 456 437 *6.737  
(in Prozent) (33,50 v.H.) (34,76 v.H.) (33,07 v.H.) 

II.
1. Zahl der Anträge auf 422 359 4.649
Entscheidung durch die 
Gutachterkommission 
gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 
des Statuts 
(in Prozent der Erstbescheide 
zu I. 2.1 und 2.2) (27,21 v.H.) (25,53 v.H.) (20,21 v.H.)
2. Zahl der
2.1 Kommissionsent- 438 281 4.271

scheidungen
(davon wichen im Ergebnis 
vom Erstbescheid ab) (28) (10) (278)

2.2 sonstigen Erledigungen 15 7 144
(Rücknahmen, Einstellungen)

3. noch zu erledigen 234 265

Statistische Übersicht

* unter Berücksichtigung von Änderungen im Verfahren vor der Gesamtkommission

ÄRZTEKAMMER NORDRHEIN

Fachsymposium zur 
künstlichen Befruchtung
Ärztekammer Nordrhein und Rheinische Notarkammer
fördern den interdisziplinären Austausch.

von Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu*

* RAin Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu ist Justitiarin der Ärztekammer Nordrhein.

Mit dem interdisziplinären
Fachsymposium „Künstli-
che Befruchtung – medizi-

nische/rechtliche Fragestellungen“
Ende November in Düsseldorf sind
die Ärztekammer Nordrhein und
die Rheinische Notarkammer zum
zweiten Mal innerhalb eines Jahres
eine Allianz eingegangen. Sie wid-

meten sich einem Thema, das die
beiden von ihnen vertretenen Pro-
fessionen miteinander verbindet.

Der Vizepräsident der Ärztekam-
mer Nordrhein, Dr. Arnold Schüller,
wies in seiner Einführung vor mehr
als 100 Reproduktionsmedizinern
und Notaren darauf hin, dass Ärzte
und Notare in einem Bereich gefor-

dert seien, der eine besondere ethi-
sche und moralische Bindung auf-
weise. Diese dürfe nicht aus den Au-
gen verloren werden, wenn es um
das medizinisch und rechtlich Mach-
bare gehe. Manchmal bestünde aus
ärztlicher Sicht ein „Mehr“ darin, die
gewünschte Leistung nicht zu erbrin-
gen.

Schutz vor unüberlegten 
Entscheidungen

Der Präsident der Rheinischen
Notarkammer, Dr. Hans-Christoph
Schüller, betonte das starke Inei-
nandergreifen medizinischer und
rechtlicher Aspekte bei dem Thema
der künstlichen Befruchtung. Eine
doppelte Beratung der Beteiligten
durch den Arzt und den Notar ver-
stärke den Schutz vor unüberlegten
Entscheidungen. Eine fachkundige
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Beratung setze aber bei beiden Pro-
fessionen das Verständnis für die
Fragestellungen der jeweils anderen
Berufsgruppe voraus.

Die Aufgabe der Vermittlung
dieses Verständnisses übernahmen
Vertreter aus der Ärzteschaft, der
Justiz, der Rechtsanwaltschaft und
dem Notariat, die Vorträge über
zentrale medizinische und rechtli-
che Fragestellungen hielten.

Im medizinischen Teil ging es um
den aktuellen Stand der Verfahren
der künstlichen Befruchtung1.

Erhöhtes Fehlbildungsrisiko?

Der Gynäkologe Dr. Georg
Döhmen aus Mönchengladbach
hielt einen Vortrag zum Thema „As-
sistierte Reproduktionsmedizini-
sche Therapie (ART) – erhöhtes
Fehlbildungsrisiko?“. Der Referent
bejahte ein leicht erhöhtes geneti-
sches Hintergrundrisiko bei inferti-
len Paaren im Vergleich zu natürlich
gezeugten Kindern (im Hinblick auf
Herzfehler, gastrointestinale Atre-
sien, Urogenitaldefekte sowie das
Angelmann-, Prader-Willi- und
Beckwith-Wiedemann-Syndrom).
Dabei gebe es keine statistisch sig-
nifikanten Risikounterschiede zwi-
schen IVF- und ICSI-Behandlung.
Alle betroffenen Paare sollten vor
einer IVF- bzw. ICSI-Behandlung
genetisch beraten und über die Risi-
ken aufgeklärt werden.

Haftungsfragen

Über „Haftungsfragen bei neuen
Methoden der assistierten Repro-

duktionsmedizin“ referierte Ulrich
Reyer, Vorsitzender Richter bei
dem OLG Düsseldorf. Er berichte-
te, dass bislang erst wenige Fälle an
die Gerichte herangetragen worden
seien. Es sei jedoch davon auszu-
gehen, dass mit Zunahme der Be-
handlungsfälle auch die Zahl der
Arzthaftungsprozesse steigen wer-
de. Zentrale Haftungsvorausset-
zung im System des Arzthaftungs-
rechts sei neben dem Behandlungs-
fehler die Verletzung der ärztlichen
Aufklärungspflicht. Gerade diese
spiele – wie die Gerichtspraxis zeige
– bei der Anwendung neuer Metho-
den der künstlichen Befruchtung ei-
ne herausragende Rolle. Nach Auf-
fassung des Referenten könnte in
Anbetracht der statistischen Nach-
weise die unerwünschte Mehrlings-
schwangerschaft nach einer künstli-
chen Befruchtung in Zukunft einen
wichtigen Klagegrund darstellen.
Daher seien Ärztinnen und Ärzte
gehalten, die Patientinnen auf das
erhöhte Risiko einer höhergradigen
Mehrlingsschwangerschaft hinzu-
weisen.

Donogene Insemination

Der Gynäkologe Professor Dr.
Thomas Katzorke aus Essen refe-
rierte zum Thema „Donogene Inse-
minationen – Aktueller Stand aus
ärztlicher Sicht“. Er gab einen
Überblick über den aktuellen me-
dizinischen Stand der donogenen
Insemination und beleuchtete das
Thema auch aus rechtlicher und so-
zialer Sicht. Medizinisch gesehen
sei die Behandlungsmethode un-
problematisch: die Behandlung sei
standardisiert, medizinische Kom-
plikationen seien selten und das
Fehlbildungsrisiko entspreche dem
bei der natürlichen Zeugung. Ein
rechtliches Problem bestehe bei
der Dokumentation. Da in
Deutschland, anders als in den
meisten anderen Ländern, auf-

grund des durch den Bundesge-
richtshof anerkannten Rechts auf
Kenntnis der eigenen biologischen
Abstammung eine anonyme Sa-
menspende nicht möglich sei, be-
stünden für den Samenspender
Rechtsunsicherheiten.

In rechtlicher Hinsicht ging es auf
dem Fachsymposium in erster Linie
darum, die Interessen der an einer
künstlichen Befruchtung Beteilig-
ten, das heißt der Wunscheltern, des
Wunschkindes und des Samenspen-
ders in Ausgleich zu bringen.

Rechte des Samenspenders 
und des Kindes

Der Vortrag von Rechtsanwalt
Dr. Martin Rehborn aus Dortmund
hatte die „Rechte und Pflichten des
Samenspenders und des durch die
Samenspende geborenen Kindes“
zum Gegenstand. Er spielte die
Rechtsbeziehungen zwischen Sa-
menspender (biologischem Vater),
Samenbank (Institut), inseminie-
rendem Arzt, Samenempfängerin
(biologischer Mutter), rechtlichem
Vater und Kind in allen denkbaren
Konstellationen durch.

Das Kind habe grundsätzlich ge-
gen seine Mutter einen Unterhalts-
anspruch (§ 1601 BGB), einen Erb-
anspruch (§§ 1922, 1924 BGB) und
das Recht auf elterliche Sorge 
(§ 1626 BGB). Die gleichen An-
sprüche stünden dem Kind gegen
seinen Vater im Rechtssinne zu.
Das ist nach § 1592 BGB der Mann,
der zum Zeitpunkt der Geburt mit
der Mutter verheiratet ist, der die
Vaterschaft anerkannt hat oder
dessen Vaterschaft gerichtlich fest-
gestellt ist (sozialer bzw. rechtlicher
Vater).

Gegen seinen biologischen Vater
habe das Kind keine Ansprüche, so-
lange der rechtliche Vater vorhan-
den sei, da – wie das Bundesverfas-
sungsgericht es auf den Punkt ge-
bracht hat – kein Kind zwei Väter

Dr. Arnold 
Schüller, Vizeprä-
sident der Ärzte-
kammer Nord-
rhein: Besondere
ethische und 
moralische 
Bindung. Foto:
Erdmenger/ÄkNo

1 Vom Begriff der künstlichen Befruchtung werden sämtliche Verfahren der medizinisch assistierten Zeugung erfasst. Das sind einerseits die Verfahren
der intrakorporalen Insemination (Befruchtung innerhalb des Mutterleibs) und andererseits die Verfahren der extrakorporalen Insemination (Befruch-
tung außerhalb des Mutterleibs) im Weg der In-vitro-Fertilisation (IVF) oder der intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI). Es wird weiter unter-
schieden zwischen der homologen und der heterologen Befruchtung. Beim homologen Verfahren stammen die Eizellen von der Mutter und die Samen-
zellen von deren Ehemann bzw. Partner. Beim heterologen Verfahren wird die Samenspende eines Fremden für die Befruchtung der Eizelle der Frau
verwandt. Die aus dem Ausland bekannte Verwendung der Eizelle einer fremden Frau ist in Deutschland nicht zugelassen.
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haben könne. Bei Nichtvorhanden-
sein des rechtlichen Vaters stehen
dem Kind die oben genannten An-
sprüche gegen den biologischen Va-
ter zu. Gleiches gelte, wenn der
rechtliche Vater zunächst vorhan-
den ist, dann aber wegfällt (z.B.
durch Anfechtung).

Ein Risiko für den Samenspen-
der, aufgrund seiner genetischen
Vaterschaft Unterhalts- bzw. Erb-
ansprüchen ausgesetzt zu sein, be-
steht somit bei fehlendem rechtli-
chem Vater und bei weggefalle-
nem rechtlichem Vater. Der Sa-
menspender hat einen Anspruch
auf Freistellung von Ansprüchen
des Kindes aus dem Vertrag zwi-
schen Spender und Samenbank.
Das Spenderrisiko kann nach An-
sicht des Referenten nur dadurch
wirksam ausgeschlossen werden,
dass Institut bzw. Arzt und Spen-
der eine Vereinbarung darüber
treffen, nur bei Einverständnis
beider rechtlicher Eltern zu inse-
minieren. Demnach dürfe der Arzt
mit der Insemination erst dann be-
ginnen, wenn die entsprechenden
notariellen Einverständniserklä-
rungen beider Eltern vorliegen.
Für die Konstellation des nach-
träglich weggefallenen Vaters sei
eine Risikominimierung nur über
eine rechtlich zweifelhafte Anony-
mitätszusage möglich.

Notarielle Vereinbarungen

Der Notar Dr. Stephan Wehr-
stedt aus Düsseldorf referierte über
„Notarielle Vereinbarungen im
Rahmen der assistierten reproduk-
tionsmedizinischen Behandlun-
gen“. In seinem Vortrag arbeitete er
heraus, dass es für die Rechte und
Pflichten der Beteiligten zum einen
maßgeblich sei, ob das an der Be-
handlung beteiligte Paar miteinan-
der verheiratet ist oder nicht, und
zum anderen, ob das homologe oder
das heterologe Verfahren ange-
wandt wird.

Bei einem verheirateten Paar,
das im Wege des homologen Verfah-
rens behandelt wird, sei ein beson-
derer Regelungsbedarf anlässlich

der künstlichen Befruchtung nicht
erkennbar.

Bei nicht verheirateten Paaren
besteht dem Referenten zufolge
Regelungsbedarf hinsichtlich fol-
gender Punkte: Zunächst bedürfe es
einer freiwilligen Anerkennung
oder gerichtlichen Feststellung der
Vaterschaft, da rechtlich nur der
Mann „automatisch“ Vater wird,
der zum Zeitpunkt der Geburt mit
der Mutter verheiratet ist (§ 1592
BGB). Bei nicht verheirateten Paa-
ren müsse auch das Sorgerecht des
Vaters für das Kind geregelt wer-
den, da dieses zurzeit noch der Mut-
ter alleine zusteht. Schließlich be-
stehe Regelungsbedarf hinsichtlich
einer unterhaltsmäßigen Absiche-
rung des erziehenden Elternteils.

In Fällen der heterologen Be-
fruchtung müsse außerdem der Sa-
menspender vor Unterhaltsansprü-
chen geschützt werden, die Folge
seiner biologischen Vaterschaft sein
können.

Durch die Inanspruchnahme ei-
nes Notars werde gewährleistet,
dass die zukünftigen Eltern über al-
le im Zusammenhang mit der künst-
lichen Befruchtung auftretenden
rechtlichen Risiken und Unwägbar-
keiten umfassend belehrt und die zu
treffenden Vereinbarungen ent-
sprechend dem Willen der Beteilig-
ten festgehalten werden. Dadurch
könne für die Beteiligten größtmög-
liche Rechtssicherheit geschaffen
werden.

Die notarielle Urkunde sollte
stets eine Belehrung über die recht-
lichen Risiken und Unwägbarkeiten
sowie eine ausdrückliche Einwilli-
gung der Beteiligten enthalten. Bei
heterologen Befruchtungen müsse
ferner die Freistellung des Samen-
spenders von jeglicher Inanspruch-
nahme geregelt sein, dies erfolgt
rechtlich im Weg eines so genannten
„Vertrags zugunsten Dritter“. Bei
nicht verheirateten Paaren sollte
die notarielle Urkunde darüber hi-
naus Folgendes enthalten: die Ver-
pflichtung zur Anerkennung der Va-
terschaft und zur Abgabe einer ge-
meinsamen Sorgerechtserklärung,
die Übernahme der Vaterschaft

durch Willensakt sowie Regelun-
gen, die für das nicht verheiratete
Paar im Fall der Trennung oder Va-
terschaftsanfechtung durch das
Kind gelten sollen.

Vertiefende Diskussion

Im Anschluss an die Vorträge
fand eine Diskussion statt, die Dr.
Arnold Schüller, Vizepräsident der
Ärztekammer Nordrhein, mode-
rierte. Im Rahmen der Diskussion
wurden die angesprochenen Fra-
gen, insbesondere zu den Beziehun-
gen zwischen den an einer künstli-
chen Befruchtung Beteiligten, noch
vertieft. Außerdem wurde die The-
matik des neuen Lebenspartner-
schaftsrechts angesprochen, zu der
sich bereits einige Referenten in ih-
ren Vorträgen eher skeptisch geäu-
ßert hatten.

Der Deutsche Bundestag hat
dem Entwurf eines Gesetzes zur
Überarbeitung des Lebenspartner-
schaftsrechts am 29.10.2004 zuge-
stimmt (BT-Drucks. 15/3445), am
Tag des Fachsymposiums ließ der
Bundesrat das Gesetz ohne Ein-
wände passieren. Danach soll künf-
tig auch gleichgeschlechtlichen Le-
benspartnern die Möglichkeit gege-
ben werden, Kinder des anderen
Lebenspartners zu adoptieren. Die
geplante Rechtsänderung ändert je-
doch nichts daran, dass die Behand-
lung gleichgeschlechtlicher oder al-
lein stehender Frauen berufswidrig
ist (§ 13 der Berufsordnung für 
die nordrheinischen Ärztinnen und
Ärzte in Verbindung mit Punkt 3.2.3
der Richtlinie zur assistierten Repro-
duktion).

In der Diskussion wurde noch-
mals ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass im Bereich der Ärztekam-
mer Nordrhein seitens der Ärzte-
schaft vor der Vornahme einer
künstlichen Befruchtung im hetero-
logen Verfahren die Vorlage der no-
tariell beurkundeten Einwilligungs-
erklärung der Wunscheltern sowie
einer Freistellungserklärung für den
Samenspender von Unterhalts-
pflichten gegenüber dem Kind in
notarieller Form verlangt wird.


